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A. VORBEMERKUNGEN 

Funktionierende Märkte, insbesondere Kapi-

talmärkte, erfordern Transparenz, Fairness 

und Verlässlichkeit. Marktteilnehmer müssen 

sich auf Informationen verlassen können und 

haben ein Anrecht darauf, sich von der Pro-

fessionalität und Integrität all derer selbst 

überzeugen zu können, die eine wichtige 

Rolle auf diesen Märkten spielen.  

Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie die 

PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft (im folgenden „PKF 

Deutschland GmbH“) gehören zu den Markt-

teilnehmern, denen in besonderem Maße 

Professionalität, Seriosität und Integrität ab-

verlangt werden müssen und können. 

Die Pflicht für Wirtschaftsprüfungsunterneh-

men, ihre Honorar-, Leitungs- und Qualitäts-

struktur transparent zu machen, war mit dem 

Berufsaufsichtsreformgesetz (BARefG vom 

3. September 2007, BGBI. I S. 2178) einge-

führt worden. Wir folgen dem nun schon im 

vierten Jahr. 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Bi-

lanzrechts (BilMoG vom 25. Mai 2009, 

BGBl I S. 1102) ist der Gesetzgeber einen 

weiteren Schritt gegangen, um in Deutsch-

land die Unabhängigkeit von Abschlussprü-

fern zu sichern und die Berufsaufsicht zu 

stärken. Vor diesem Hintergrund geht es um 

mehr als nur die Umsetzung von EU-Richt-

linien und Compliance. 

Es geht darum, über die Darstellung der Ge-

sellschafts-, Aufsichts- und Qualitätsstruktur 

von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ins-

gesamt für mehr Transparenz auf sensiblen 

Märkten zu sorgen. Wir, die Geschäftsfüh-

rung der PKF Deutschland GmbH, begrüßen 

dies ausdrücklich. 

Wir nutzen diesen Transparenzbericht auch, 

um unser Selbstverständnis, unsere Lei-

tungsstruktur und unsere Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung soweit öffentlich darzu-

stellen, dass sich die interessierte Öffent-

lichkeit, unsere Mandanten oder potenzielle 

Mandanten ein Bild machen können.  

Gerade gegenüber Kapitalmarktteilnehmern 

wollen wir uns als unabhängige Institution 

bei der Beurteilung von Finanzinformatio-

nen, sei es als Abschlussprüfer, Gutachter 

oder Sonderprüfer, präsentieren.  
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B. ANGABEN ZUR HONORARSTRUKTUR  

I. Gesamtumsatz der PKF Deutschland GmbH 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist vor al-

lem unter zwei Gesichtspunkten wichtig. 

Zum einen müssen Mandanten sicher sein 

können, dass die von ihnen beauftragten 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften so leis-

tungsfähig und stabil sind, dass sie ihnen 

über viele Jahre als Partner zur Seite stehen 

können. Zum anderen ist die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit eine unabdingbare Vor-

aussetzung für die Unabhängigkeit von Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften.  

Die PKF Deutschland GmbH ist ein Gemein-

schaftsunternehmen der Partner des deut-

schen PKF Netzwerks und beschäftigt keine 

eigenen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

oder Rechtsanwälte (Berufsträger). Nehmen 

wir als PKF Deutschland GmbH Aufträge an, 

werden diese durch eine oder mehrere Mit-

gliedsgesellschaften des Netzwerks ausge-

führt. 

Die Umsatzerlöse der PKF Deutschland 

GmbH im Jahr 2010 beliefen sich auf insge-

samt 8,1 Millionen Euro und gliedern sich 

wie folgt auf:  

 � Abschlussprüfungsleistungen  3,7 Millionen Euro  

 � Andere Bestätigungsleistungen 0,6 Millionen Euro  

 � Steuerberatungsleistungen(*)  1,7 Millionen Euro  

 � Sonstige Leistungen 2,1 Millionen Euro  

(*)  Zu den Steuerberatungsleistungen zählen auch 

Buchführungsarbeiten, Lohnabrechnungen und 

Jahresabschlusserstellungen. 
 

 

 
II. Liste der Unternehmen von öffentlichem Interesse 

Insbesondere mit unseren Dienstleistungen 

rund um Abschlussprüfungen sowie mit un-

seren prüfungsnahen Beratungsleistungen 

arbeiten wir häufig für Unternehmen von be-

sonderem öffentlichem Interesse.  

Im Fall des Transparenzberichts bezieht sich 

der Begriff „von öffentlichem Interesse“ ex-

plizit auf die Kapitalmarktorientierung von 

Unternehmen, für die wir eine gesetzlich vor-

geschriebene Abschlussprüfung vorgenom-

men haben (§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB).  

Der Begriff der Kapitalmarktorientierung ist 

in § 264d HGB durch das BilMoG (Seite 1) 

neu definiert worden: „Eine Kapitalgesell-



PKF Deutschland GmbH  3 

 

schaft ist kapitalmarktorientiert, wenn sie ei-

nen organisierten Markt im Sinn des Gesetz-

tes über den Wertpapierhandel (WpHG) in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

durch von ihr ausgegebene Wertpapiere im 

Sinn des WpHG in Anspruch nimmt oder da-

für die Zulassung beantragt hat.“ 

Neben Aktiengesellschaften bezieht sich der 

Begriff „von öffentlichem Interesse“ damit 

nunmehr auf alle Unternehmen, die mit  

� Aktien 

� mit Aktien vergleichbaren Anteilen am 

Eigenkapital 

� Zertifikaten, die Aktien vertreten 

� Investmentvermögen 

� Schuldtiteln, insbesondere Genuss-

scheinen, Inhaber- und Orderschuldver-

schreibungen 

� oder sonstigen Gattungen von übertrag-

baren Wertpapieren 

an organisierten Märkten handeln. 

Im Kalenderjahr 2010 waren dies: 

 

� Andreae-Noris Zahn AG, Frankfurt am 

Main 

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 31.08.2010 

 
� Design Hotels AG, Berlin  

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 31.12.2009 

� DocCheck AG, Köln  

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 31.12.2009 

 � i:FAO Aktiengesellschaft, Frankfurt am 

Main   

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 31.12.2009 

� ISRA VISION AG, Darmstadt  

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 30.09.2009 

 � SOLON SE, Berlin  

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 31.12.2009 

� STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel 

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 31.12.2009 

 � Vereinigte Filzfabriken AG, Gingen 

- Jahresabschluss und   

- Konzernabschluss zum 31.12.2009 
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C. GESELLSCHAFTS- UND AUFSICHTSSTRUKTUR  

I. Rechtsform und Eigentumsverhältnisse der PKF Deutschland GmbH 

 

 PKF Standorte Deutschland 

Die PKF Deutschland GmbH ist am 

2. Juni 1987 gegründet worden. Die Gesell-

schaft ist im Handelsregister unter der 

Nummer HR B 38381 beim Amtsgericht in 

Hamburg eingetragen und unterhält zum Be-

richtszeitpunkt berufsrechtliche Niederlas-

sungen in  

Berlin Braunschweig Duisburg 

Frankfurt a.M. Haldensleben Helmstedt 

Herford Köln Leipzig 

Magdeburg München  Nürnberg 

Oldenburg Osnabrück Potsdam 

Rostock Tauberbischofsheim Würzburg 

Gesellschafter der PKF Deutschland GmbH 

sind zum Berichtszeitpunkt die folgenden 

Gesellschaften (in der Folge auch „Mit-

gliedsunternehmen“ oder „Mitgliedsgesell-

schaften“ genannt): 

Gesellschaftsverhältnisse der PKF Deutschland GmbH 
Verhältnisse der  

Mitgliedsunternehmen 

Stammeinlagen 

%  EUR 
Gesellschafter / Mitgliedsunternehmen  

Anzahl  
Ptnr/Gfter 

Beteiligungsquoten 

      

38,4  26.000 PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft 
Rechtsanwälte  
Berlin  

35 gleich hohe  
Festeinlagen 

   davon:  - WP RA StB  
- WP StB CPA   
- WP StB 
- WP 
- RA StB  
- StB  
 

6 
2 
22 
1 
2 
2 
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Gesellschaftsverhältnisse der PKF Deutschland GmbH 
Verhältnisse der  

Mitgliedsunternehmen 

Stammeinlagen 

%  EUR 
Gesellschafter / Mitgliedsunternehmen  

Anzahl  
Ptnr/Gfter 

Beteiligungsquoten 

      

7,7  5.200 PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
München  

5 zwischen  
5 % und 35 % 

   davon:  - WP StB  5  

7,7  5.200 GbR Dr. Helmut Fischer & Dr. Bertram Fischer  
Nürnberg  

2 gleich hohe  
Anteile (50 %) 

   davon:  - WP RA StB  
- WP  

1 
1 

 

   Die Gesellschafter der GbR sind auch tätig unter 
der PKF Sozietät Dr. Fischer Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater Rechtsanwälte, Nürnberg  

  

7,7  5.200 PKF FASSELT SCHLAGE Services GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Frankfurt am Main   

1 100 % 

   davon:  (keine natürliche Person)   

7,7  5.200 PKF Oldenburg ZP KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Oldenburg  

5 zwischen  
10 % und 30 % 

   davon:  - WP StB  
- StB  
- RA 
 

3 
1 
1 

 

7,7  5.200 PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck  
GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Würzburg   

5 zwischen  
10 % und 30 % 

   davon:  - WP StB  
- WP  
- StB  

2 
1 
2 

 

7,7  5.200 PKF Osnabrück WMS Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Osnabrück  

4 gleich hohe  
Stamm- 
einlagen 

   davon:  - WP StB  
- RA StB  

3 
1 

 

7,7  5.200 PKF Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Herford  

5 zwischen  
8 % und 26 % 

   davon:  - WP StB  
- StB  

2 
3 
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Gesellschaftsverhältnisse der PKF Deutschland GmbH 
Verhältnisse der  

Mitgliedsunternehmen 

Stammeinlagen 

%  EUR 
Gesellschafter / Mitgliedsunternehmen  

Anzahl  
Ptnr/Gfter 

Beteiligungsquoten 

      

7,7  5.200 RWS Riedel Appel Hornig GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Heidelberg  

3 ./. 

   davon:  - WP  
- StB  

2 
1 

gleich hohe 
Anteile (33,3 %) 

      

100,0  67.600    

 
 
  

Weiterhin gehören die folgenden Gesell-

schaften, mit denen die oben genannten 

Mitgliedsgesellschaften gemeinsame Inte-

ressen im Sinne des nach BilMoG neuen 

§ 319b HGB verfolgen, zum PKF Netzwerk: 

� AUDIT Steuerberatungsgesellschaft 

mbH, Berlin 

� ERS Gesellschaft für EDV-Revision und 

Systemberatung mbH, Leverkusen 

� Berater für betriebliche Altersversorgung 

Schmieder GmbH, Frankfurt  

� PKF Euroconsult GmbH, Frankfurt 

� WIRTSCHAFTS-REVISION UND 

TREUHAND Aktiengesellschaft, Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-

tungsgesellschaft, Hamburg 

� PKF Vogt & Partner Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater, Herford 

� WMS Treuhand GbR Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater Rechtsanwälte, Osna-

brück 

� WMS Rechtsanwälte GbR, Osnabrück 

� PKF hotelexperts GmbH, München 

� Datag Nürnberg Steuerberatungsgesell-

schaft mbH, Nürnberg 

� Dr. Nopitsch, Dr. Fischer und Partner 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg 

� PKF Unitesta Revisions- und Treuhand-

gesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Oldenburg 

� Zink & Partner GbR Wirtschaftsprüfer 

Rechtsanwälte Steuerberater, Oldenburg 

� PKF CONTI TREUHAND KG Steuerbe-

ratungsgesellschaft, Oldenburg 

� PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck 

Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

Würzburg 

� PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck 

Treuhand Verwaltungs GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Würzburg 
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� PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Würzburg 

� Issing Faulhaber Wozar Altenbeck Köh-

ler GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, 

Würzburg 

An diesen Unternehmen sind einzelne oder 

mehrere der Mitgliedsgesellschaften beteiligt 

oder es besteht teilweise oder vollständige 

Gesellschafteridentität zu einem Mitglieds-

unternehmen. 

Die PKF Deutschland GmbH ist im Berufs-

register der Wirtschaftsprüferkammer unter 

der Nummer 15 08 299 00 eingetragen.  

Außerdem ist die PKF Deutschland GmbH 

beim Public Company Accounting Oversight 

Board, Washington (PCAOB), registriert und 

damit zur Prüfung von an US-Börsen notier-

ten Gesellschaften zugelassen. 

 

 

II. Leitungsstruktur 

Die strategisch relevanten Entscheidungen 

der PKF Deutschland GmbH werden von ih-

rer Gesellschafterversammlung getroffen, in 

die jeweils mindestens zwei Vertreter der 

einzelnen Mitgliedsgesellschaften entsandt 

werden. Die Gesellschafterversammlung tritt 

mindestens dreimal jährlich zusammen. Aus 

dem Kreis ihrer Mitglieder hat die Gesell-

schafterversammlung zwei ständige Aus-

schüsse, den Strategieausschuss und den 

Exekutivausschuss gebildet. 

Die Geschäftsführer der PKF Deutschland 

GmbH sind Frau WP StB Corinna Warlich 

(Hamburg), Herr WP StB Dr. Marian Ellerich 

(Duisburg) und Herr WP StB RA Dr. Bertram 

Fischer (Nürnberg). Jeder Geschäftsführer 

ist alleinvertretungsberechtigt. 

Darüber hinaus wird die Gesellschaft an ih-

ren Standorten jeweils operativ von Ge-

schäftsleitern geführt. Jedes PKF Mitglieds-

unternehmen benennt mindestens zwei die 

jeweilige Niederlassung vertretende Perso-

nen, denen die PKF Deutschland GmbH 

Generalvollmacht erteilt. Die PKF Deutsch-

land GmbH wird somit an ihren Standorten 

operativ durch die bevollmächtigten Partner 

vertreten. 
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III. Rechtliche und organisatorische Struktur des PKF Netzwerks  

1. Das deutsche PKF Netzwerk 

Die PKF Deutschland GmbH ist ein Gemein-

schaftsunternehmen der Partner des deut-

schen PKF Netzwerks (PKF Deutschland). 

Zu diesem Netzwerk gehören acht mittel-

ständische Wirtschaftsprüfungs- und Bera-

tungsgesellschaften (Anlage). 

Insgesamt arbeiten mehr als 1.000 Mitarbei-

ter/innen und Partner/innen, davon 352 Be-

rufsträger, an 24 Standorten für PKF 

Deutschland (Anlage). Das deutsche PKF 

Netzwerk gehört von seiner Größe und Leis-

tungsfähigkeit her zu den zehn größten 

deutschen Prüfungsnetzwerken. 

Die Umsatzerlöse der gesamten deutschen 

Gruppe des PKF Netzwerks beliefen sich im 

Jahr 2010 auf insgesamt 102,9 Millionen 

Euro und gliedern sich wie folgt auf:  

 

 � Abschlussprüfungsleistungen  25,5 Millionen Euro  

 � Andere Bestätigungsleistungen 3,7 Millionen Euro  

 � Steuerberatungsleistungen*) 55,3 Millionen Euro  

 � Sonstige Leistungen 18,4 Millionen Euro  

(*)  Zu den Steuerberatungsleistungen zählen auch 
Buchführungsarbeiten, Lohnabrechnungen und 
Jahresabschlusserstellungen.  

 

 

Die Zusammenarbeit innerhalb des Netz-

werks ist durch ein Kooperationsabkommen 

geregelt.  

Ein gemeinsames Ausbildungsprogramm, 

einheitliche Prüfungssoftware und einheitli-

che Arbeitspapiere gewährleisten in allen 

Häusern einen gleich hohen Qualitätsstan-

dard.  

Neben der gemeinsamen Bearbeitung von 

Aufträgen erfolgt im Netzwerk eine enge 

fachliche Zusammenarbeit in verschiedenen 

Kompetenzzentren.  

Darüber hinaus pflegen die Partner im deut-

schen PKF Netzwerk ein einheitliches Er-

scheinungsbild und stärken damit gemein-

sam ihre Visibilität im Markt. 

2. Das internationale PKF Netzwerk 

Die Vorteile des internationalen Netz-
werks 

Die Partner des deutschen PKF Netzwerks 

sind Mitglieder von PKF International Limi-

ted, London, einem Netzwerk rechtlich un-

abhängiger Mitgliedsunternehmen.  
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PKF International ist weltweit an ca. 440 

Standorten in 125 Ländern auf fünf Konti-

nenten vertreten. 

Mit einem Jahresumsatz von weltweit ca. 

2,4 Mrd. US$ rangiert PKF International un-

ter den Top Ten der global aufgestellten 

Prüfungs- und Beratungsnetzwerke. 

Teil dieses globalen Netzwerks zu sein 

bringt für jedes Mitgliedsunternehmen der 

PKF Deutschland GmbH eine Reihe von 

Vorteilen mit sich, die wir für die Zukunft un-

serer Mitgliedsunternehmen und für die zu-

künftige Marktposition von PKF als äußerst 

wichtig erachten. Als Teil eines unter einheit-

licher Marke und mit einem einheitlichen 

Qualitätsverständnis auftretenden Netzwerks 

sind wir in der Lage, unseren Mandanten 

auch bei grenzüberschreitenden Aufträgen 

ein adäquater Partner zu sein.  

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass un-

sere Mitgliedsunternehmen unsere Mandan-

ten praktisch weltweit bei der Umsetzung ih-

rer Strategien begleiten können. Unsere in-

ternationalen Kollegen finden wiederum in 

uns einen Ansprechpartner, der ihre Man-

danten auf dem deutschen Markt berät und 

begleitet. So wird international der Transfer 

von Wissen gefördert. 

Auch über die direkten Geschäftsbeziehun-

gen hinaus sorgt der internationale Verbund 

für einen beständigen Know-how-Transfer; 

im zunehmend an internationalen Standards 

ausgerichteten Prüfungswesen ist dies ein 

unverzichtbarer Vorteil.  

Über unsere PKF-Zentrale in London verfü-

gen wir jederzeit über aktuelle Informationen 

und Arbeitsmittel zur Anwendung der Inter-

national Standards on Auditing. 

 

PKF Standorte weltweit 
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Die rechtliche Struktur 

Während es sich bei dem deutschen Netz-

werk um eine gemeinsame Beteiligung an 

einem deutschen Unternehmen handelt, ist 

das weltweite Netzwerk über ein Lizenzver-

tragsmodell organisiert. Der Lizenzvertrag 

wird zwischen PKF International Ltd., Lon-

don, als Lizenzgeber und den einzelnen Mit-

gliedsunternehmen als Lizenznehmer abge-

schlossen.  

Nach dem Vertrag ist der Lizenznehmer be-

rechtigt, den Namen PKF unter den darin 

näher bezeichneten Voraussetzungen und 

Bedingungen in bestimmten Gebieten zu 

verwenden. Dafür zahlt der Lizenznehmer 

eine Lizenzgebühr an den Lizenzgeber. 

Der Lizenzgeber 

Die PKF International Ltd. ist eine in Eng-

land eingetragene Gesellschaft mit be-

schränkter Nachschusspflicht (company limi-

ted by guarantee). Nach ihrem Gesell-

schaftsvertrag führt ein Board of Directors 

die Geschäfte dieser Gesellschaft. 

Der Board of Directors bewilligt unter ande-

rem die Einstellung von Personal bei der in-

ternationalen Organisation und die Errich-

tung von internationalen Ausschüssen. Der 

Board of Directors nimmt auch eine Auftei-

lung nach geografischen Regionen vor und 

erstellt das Jahresbudget für die Aktivitäten 

des Netzwerkes.  

Chairman des Board of Directors ist seit 

dem 1. Januar 2008 Wolfgang Hofmann, 

Partner von PKF FASSELT SCHLAGE  in 

Frankfurt. 

Die Lizenznehmer 

Die Lizenznehmer sind voneinander recht-

lich unabhängig. Vertragliche Beziehungen 

bestehen jeweils nur zwischen dem Man-

danten und dem ihm beauftragten Mitglieds-

unternehmen. Die übrigen Mitgliedsfirmen 

haften nicht für diese Mandatsbeziehung. 

Die Direktoren der PKF International Ltd. 

sind sowohl hinsichtlich der Geschäftsleitung 

als auch in finanzieller Hinsicht ausschließ-

lich an ihrer jeweils eigenen Mitgliedsfirma 

beteiligt. Damit ist ausgeschlossen, dass wir 

als PKF Deutschland GmbH mit dem Li-

zenzvertragsmodell unüberschaubare Risi-

ken eingehen. 
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D. QUALITÄTSSTRUKTUREN   

I. Beschreibung unseres Qualitätssicherungssystems 

1. Unser Qualitätsverständnis 

Berufliche Notwendigkeit 

Für Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie die 

Mitgliedsgesellschaften der PKF Deutsch-

land GmbH ist ein funktionierendes Quali-

tätssicherungssystem von essenzieller Be-

deutung.  

Der gegenwärtige und zukünftige Erfolg aller 

Mitgliedsgesellschaften des deutschen PKF 

Netzwerks hängt davon ab, dass sie den 

Mandanten für jeweils unterschiedliche Auf-

gaben rechtlich belastbare und funktionie-

rende Lösungen liefern. Insofern geht es bei 

einem Qualitätssicherungssystem um mehr 

als um die Erfüllung einer gesetzlichen 

Pflicht. 

Nachhaltiges Bewusstsein 

Die PKF Deutschland GmbH beschäftigt als 

Gemeinschaftsunternehmen der Mitglieds-

gesellschaften des deutschen Netzwerks 

selbst keine Berufsträger. Nimmt die PKF 

Deutschland GmbH Mandate an, werden 

diese durch die Mitgliedsgesellschaften aus-

geführt. Die Qualitätssicherungssysteme 

sind deshalb innerhalb des Netzwerks dort 

eingerichtet, wo beraten und geprüft wird – 

auf der Ebene der Mitgliedsgesellschaften.  

Alle PKF Mitgliedsgesellschaften bekennen 

sich zu einem gemeinsamen Qualitätsver-

ständnis und zu einheitlichen Standards der 

Qualitätssicherung. Die Einhaltung der 

Standards wird von der PKF Deutschland 

GmbH regelmäßig durch Interoffice Reviews 

überprüft. 

Unserem gemeinsamen Verständnis nach 

beginnt Qualitätssicherung im Bewusstsein 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Das Thema steht daher in Schulungen, Jah-

resgesprächen und Gremientreffen weltweit 

regelmäßig auf der Agenda.  

Bereits bei der Personalauswahl legen unse-

re Mitgliedsgesellschaften Wert auf künftige 

Mitarbeiter/innen, die über die rein fachliche 

Qualifikation hinaus erkennen lassen, dass 

sie Verantwortung zu übernehmen in der 

Lage sind und in komplexe Beratungssituati-

onen hinein wachsen können.  

Qualitätsaspekte 

Nach dem gemeinsamen Verständnis von 

Qualität beruht das System bei allen Mit-

gliedsgesellschaften einheitlich auf vier As-

pekten: 

� Erstens geht es darum, den gesamten 

Prüfungs- und Beratungsprozess mit ei-

nem Höchstmaß an Transparenz, Si-
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cherheit und Reproduzierbarkeit aus-

zugestalten (Potenzial-Qualität).  

Mandanten müssen von Anfang an dar-

auf vertrauen können, dass wir sie ohne 

Interessenkonflikte betreuen, ihnen die 

richtige Expertise und ausreichend Res-

sourcen anbieten und dass wir in der 

Ausführung unserer Arbeit einem klaren 

Konzept folgen, das nachvollziehbar 

wirtschaftlich und effizient ist. 

� Zweitens sind Integrität, Verlässlichkeit 

und Vertraulichkeit von Informationen 

zu gewährleisten (Prozess-Qualität).  

Qualität wird hierbei zum einen durch ein 

professionelles Arbeitsumfeld mit ent-

sprechend räumlicher und sicherheits-

technischer Ausstattung gewährleistet, 

die an allen Standorten der Mitgliedsge-

sellschaften gegeben ist.  

Zum anderen investieren unsere Mit-

gliedsunternehmen gerade unter dem 

Gesichtspunkt der Sicherheit laufend in 

ihre moderne IT-Umgebung. 

� Drittens geht es um die Absicherung 

der Ergebnisse (Ergebnis-Qualität).  

Unser Qualitätssicherungssystem ist da-

rauf ausgerichtet, dass unsere Arbeits-

ergebnisse sachlich richtig sind und 

mit Recht und Gesetz in Einklang ste-

hen (Compliance).  

Ein wesentliches Qualitätskriterium ist 

darüber hinaus die Praxistauglichkeit 

und Umsetzbarkeit unserer Vorschläge.  

Um dies sicherzustellen, gehören sowohl 

fundierte Kenntnisse in den Branchen 

unserer Mandanten als auch unterneh-

merisches Denken, Erfahrung und 

Pragmatismus zu den Qualitäten unserer 

Prüfer und Berater, die wir und unsere 

Mitgliedsgesellschaften fordern und  sys-

tematisch fördern. 

� Die vierte Ebene bezieht sich auf die ge-

setzliche Definition des Qualitätssiche-

rungssystems.  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ins-

besondere in ihrer Funktion als Ab-

schlussprüfer oder Gutachter, müssen 

über ihr Qualitätsmanagement dafür 

Sorge tragen, dass sie ihre Berufspflich-

ten stets einhalten.  

Dies berührt sämtliche der vorgenannten 

Aspekte – die Qualitätssicherung von 

Ablaufprozessen, von Arbeitsergebnis-

sen und die der ablaufunabhängigen Ar-

beitsorganisation – sowie einige weitere, 

die nachfolgend geschildert werden.  

Den hohen gesetzlichen Standards ge-

recht zu werden, ist für uns selbstver-

ständlich. 

2. Berufspflichten, ethische Werte und 
Ziele der Qualitätssicherung  

Deutsches Wirtschaftsrecht 

Die gesetzliche Definition eines Qualitätssi-

cherungssystems nach §  55b WPO fordert 

von unseren Mitgliedsunternehmen das 

Schaffen, das Überwachen und das Durch-
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setzen von internen Regelungen, damit alle 

bei ihnen arbeitenden Personen ethische 

Werte und die ihnen kraft Gesetzes gegebe-

nen Berufspflichten einhalten.  

Dies gilt insbesondere dort, wo wir in der 

Funktion des Gutachters oder Abschlussprü-

fers als unabhängige Institution zur Beurtei-

lung von Finanzinformationen gefragt sind. 

Die gesetzlichen Berufspflichten (§ 2 Abs. 1 

WPO) fordern von uns 

� eine sachliche und konfliktfreie Auf-

tragsausführung, unabhängig von per-

sönlichen Wertungen oder Neigungen 

� eine gewissenhafte Berufsausübung 

einschließlich der exakten Aufklärung der 

Sachverhalte und umfassender Analyse 

von aktuellen Bestimmungen und  Stan-

dards, damit zuverlässig verwertbare Er-

gebnisse vorgelegt werden  

� die Verschwiegenheit über die Angele-

genheiten unserer Mandanten 

� die Pflicht, eigenverantwortlich die 

Konsequenzen unserer Entscheidungen 

und Handlungen stets - und schon im 

Vorfeld - abzuschätzen. 

Internationale Ethische Standards 

Nach dem International Standard on Quality 

Control No. 1 (ISQC 1), veröffentlicht von 

der International Federation of Accountants, 

New York (IFAC), soll in Prüfungsgesell-

schaften, die Abschlussprüfungen und ande-

re Beurteilungsleistungen zu Finanzinforma-

tionen durchführen, ein Qualitätssicherungs-

system (System of Quality Control) mit hin-

reichender Sicherheit gewährleisten,  

� dass die Gesellschaft und die bei ihr ar-

beitenden Personen nach anerkannten 

beruflichen Standards sowie nach Ge-

setz und anderen hoheitlichen Regelun-

gen handeln („Compliance“) und  

� dass ihre Berichterstattung unter den 

gegebenen Umständen stets sachgemäß 

ist (ISQC 1.3). 

Der ISQC 1, der in Verbindung mit dem 

IFAC Code of Ethics for Professional Ac-

countants zu sehen ist, definiert bestimmte 

ethische Grundsätze, die zwingend zu den 

Elementen des Qualitätssicherungssystems 

gehören. Diese Grundsätze entsprechen 

sinngemäß und inhaltlich unseren gesetzli-

chen Berufspflichten in Deutschland.  

Die PKF Deutschland GmbH, deren Gesell-

schafter sowie alle anderen Mitgliedsunter-

nehmen des internationalen PKF Netzwerks 

müssen nach den Bedingungen des Lizenz-

vertrages die Anforderungen des ISQC 1 er-

füllen. 

Den Ethischen Standards verpflichtet 

Die deutschen PKF Mitgliedsfirmen als Ge-

sellschafter der PKF Deutschland GmbH 

sind nach dem Lizenzvertrag verpflichtet, 

anerkannte berufliche Standards nach Maß-
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gabe des Lizenzgebers anzuwenden und 

Qualitätskontrollen zuzulassen.  

Maßgebend für das Schaffen von Regelun-

gen zur Qualitätssicherung ist das PKF In-

ternational Professional Standards Manual 

(PKF IPSM). Das PKF IPSM orientiert sich 

mit seinen Inhalten an den Standards und 

den Code of Ethics der IFAC. Deutsche Ver-

treter der PKF Deutschland GmbH sind in 

das International Professional Standards 

Committee (IPSC) von PKF International 

entsandt.  

Die internationalen Anforderungen des PKF 

IPSM bzw. der IFAC Standards an eine 

Qualitätssicherung bei Wirtschaftsprüferleis-

tungen sind weitgehend identisch mit den 

gesetzlichen Anforderungen der deutschen 

Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssat-

zung, decken aber grenzüberschreitende 

Leistungen oder Mandate ab. Daher werden 

die Qualitätssicherungssysteme der deut-

schen PKF Mitgliedsfirmen in zweifacher 

Hinsicht durchleuchtet: national und interna-

tional.  

Die Verpflichtung zur Durchsetzung der An-

forderungen des PKF IPSM bzw. der IFAC 

Standards bei Aufträgen der PKF Deutsch-

land GmbH ist im Lizenzvertrag geregelt. 

Jedes PKF Mitgliedsunternehmen hat jähr-

lich mit der Abgabe eines Compliance Re-

ports die Einhaltung der Anforderungen nach 

dem PKF IPSM bzw. dem ISQC 1 an die 

PKF International Ltd. (Lizenzgeber) zu bes-

tätigen. In einem  Drei- bis Sechs-Jahres-

Turnus erfolgt bei jedem PKF Mitgliedsun-

ternehmen ein Interoffice-Review durch 

Sachverständige aus anderen Büros des 

Netzwerks.  

Nach dem Lizenzvertrag kann dem PKF Mit-

gliedsunternehmen der Ausschluss aus dem 

Netzwerk drohen, das die Professional 

Standards nach Maßgabe des Lizenzgebers 

nicht beachtet oder nicht einhält oder die 

PKF Qualitätskontrollen behindert oder den 

Auflagen von PKF International nicht nach-

kommt, bspw. bestimmte Empfehlungen des 

Lizenzgebers nicht umsetzt oder angeordne-

te Trainingsmaßnahmen nicht durchführt. 

3. Ausgestaltung der Qualitätssiche-
rungssysteme 

a) Überblick: Drei Ebenen der Quali-
tätssicherung 

Das gemeinsame Verständnis aller Mit-

gliedsgesellschaften von Qualität umfasst 

den gesamten Arbeitsprozess. Alle Mitglie-

der verfolgen eine mehrdimensionale Quali-

tätssicherung (QS) auf drei ineinander grei-

fenden Ebenen: 

� Standards für eine effiziente Vorge-

hensweise bei der Ausführung eines 

Kunden- bzw. Mandantenauftrags  

� in den Arbeitsprozess integrierte QS-

Maßnahmen in Abhängigkeit vom Ein-

zelfall  

� unterstützend prozessunabhängige QS-

Maßnahmen im Wege der Ausgestaltung 
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der Praxisorganisation und  der Aus-

richtung der Ressourcen auf die indivi-

duellen Bedürfnisse unserer Mandanten. 

In formalisierter Hinsicht beziehen sich die 

nachfolgenden Ausführungen auf die Durch-

führung von Prüfungen und die Erstattung 

von Gutachten im Sinn von Teil 2 der Be-

rufssatzung für Wirtschaftsprüfer und verei-

digte Buchprüfer. Zu den externen Überprü-

fungen des Qualitätssicherungssystems 

(D.I.4., Seite 21) werden grundsätzlich Auf-

träge herangezogen, bei denen das Siegel 

nach § 48 der Wirtschaftsprüferordnung ge-

führt wird. 

 

Vorgehensweise
Integrierte

QS-Maßnahmen 

Unterstützung durch  

die

Praxisorganisation 

Nachschau (Review)

Mitarbeiter-
entwicklung

Regeln & Hilfsmittel (Dokumentationshilfen)
Regelungs-

ebene

Aus-
führungs-

ebene

Korrektiv

Gesamtplanung 

Beschwerde-
management

Überwachung & 
Durchsicht 

Auswertung 
des IKS

Auftrags-
management

Auftrags-
organisation

(Verantwortliche)
Berufspflichten 

Auftragsannahme

Beurteilung von 
Fehlerrisiken

Team-
besprechungen 

Informations-
beschaffung 

Beachtung 
fachlicher 

Regeln 

Bericht-
erstattung

Auftragsabschluss 

Abschließende 
Würdigungen

Lösung von 
Konflikten 

Konsultation

auf Aussagen bezogene 
Prüfungs-

handlungen  
Berichtskritik 

Funktionstests 
Auftrags-

begleitende QS

Festlegung von 
Strategie und 

Programm

 
Drei Ebenen der Qualitätssicherung 
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b) Standards für das effiziente Vorge-
hen bei der Auftragsausführung  

Jeder Auftrag wird durch seine individuelle 

Zielsetzung, durch spezifische rechtliche 

Rahmenbedingungen sowie durch die indivi-

duellen Gegebenheiten in den Unternehmen 

unserer Mandanten und deren Umfeld ge-

prägt.  

Somit stehen unsere Mitgliedsgesellschaften 

regelmäßig vor der Herausforderung, die 

spezifischen Ziele klar und eindeutig festzu-

legen sowie den allgemeinen Rahmen und 

die individuellen Gegebenheiten jedes Mal 

von Neuem zu erfassen. 

Um dieser Herausforderung gerecht zu wer-

den, nutzen unsere Mitgliedsgesellschaften 

verschiedene Hilfsmittel und Medien, die für 

ihre Arbeitsprozesse ein nach Art und Weise 

standardisiertes Vorgehen definieren und 

die die Mitarbeiter/innen beim Prüfungs- 

oder Beratungsprozess im konkreten Auftrag 

unterstützen.  

Laufend werden solche Hilfsmittel, bei-

spielsweise IT-Programme, und darin abge-

bildete Vorgehensmodelle fortentwickelt und 

die Mitarbeiter/innen in der Anwendung ent-

sprechend geschult.  

Das standardisierte Vorgehen dient dazu, 

präzise und schnell zum Kern eines Prob-

lems vorzudringen und Lösungen oder Lö-

sungsvorschläge zu erarbeiten.  

Unsere Vorgehensmodelle umfassen regel-

mäßig im Wesentlichen die folgenden Schrit-

te: 

� das Auftragsmanagement mit der 

-- Festlegung des Auftragsziels 

-- Festlegung der benötigten Eckdaten 

im Hinblick auf die sachlichen, fach-

lichen, personellen und zeitlichen 

Anforderungen an die Auftragsaus-

führung 

-- gewissenhaften Selbstprüfung, um 

die für eine Auftragsausführung ge-

forderte Einhaltung der Berufspflich-

ten (Seite 13) zu gewährleisten 

� die Informationsbeschaffung mit dem 

Ziel, die rechtlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen, die individuellen 

Gegebenheiten des Unternehmens und 

das Umfeld der Mandanten systematisch 

zu erfassen 

� die Informationsauswertungen und -beur-

teilungen (Analyse) inklusive Beurtei-

lung von Fehlerrisiken und Auswer-

tung des Internen Kontrollsystems 

(IKS) 

� die Festlegung von Tätigkeitsschwer-

punkten (Strategie, Programm) im Hin-

blick auf das Auftragsziel 

� die Auftragsausführung in den festge-

legten Schwerpunkten (Funktionstests, 

auf Aussagen bezogene Prüfungs-

handlungen, abschließende Würdi-

gungen) 
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� die abschließende Berichterstattung. 

Beim Auftragsmanagement ist die Selbstprü-

fung der Grundstock für ein gutes Auftrags-

verhältnis. Selbstverständlich stehen die 

Mitgliedsunternehmen bei jeder Auftragsaus-

führung dafür ein, die gesetzlichen Berufs-

pflichten einzuhalten.  

Sollte aber die Selbstprüfung Tatsachen 

oder Umstände aufdecken, die außerhalb ih-

rer Einflussbereiche liegen und die zum Bei-

spiel die Unabhängigkeit als Abschlussprü-

fer oder Gutachter gefährden, so darf das 

Auftragsverhältnis nicht eingegangen oder 

muss vorzeitig beendet werden. Auf diese 

Gesetzespflicht hinzuweisen sind wir ver-

pflichtet.  

Um dies zu jeder Zeit zu gewährleisten, 

werden die Arbeitsprozesse laufend über-

wacht.  

Zu den Maßnahmen zur Wahrung der Un-

abhängigkeit im Detail verweisen wir auf die 

Erklärungen auf Seite 22 ff. (D.III.1.a). 

Das hier dargestellte Vorgehensmodell ent-

spricht den Standards des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) zu 

unterschiedlichen Auftragsarten. 

c) Prozessintegrierte QS-Maßnahmen 

Jeder Auftrag zeichnet sich durch eine mehr 

oder weniger hohe Komplexität aus und 

stellt damit individuelle Anforderungen an 

die notwendigen Kenntnisse und Erfahrun-

gen zur Bewältigung der Aufgabenstellung.  

Um sicherzustellen, dass für jeden Auftrag 

entsprechend seiner Komplexität und seiner 

individuellen Anforderungen die richtigen 

Ressourcen zur rechten Zeit zur Verfügung 

stehen, sehen unsere Vorgehensmodelle 

(D.I.3.b), Seite 16) bewusste Merk- bzw. 

Frageposten an bestimmten Stellen in den 

Arbeitsprozessen vor, damit während der 

Auftragsausführung gegebenenfalls zusätz-

lich erforderliche Maßnahmen zur Qualitäts-

sicherung ergriffen werden. 

Die nachfolgenden Maßnahmen können 

während der Auftragsausführung im Einzel-

fall zusätzlich in Betracht kommen. Bei Prü-

fungen und der Erstattung von Gutachten im 

Sinn von Teil 2 der Berufssatzung für Wirt-

schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer 

kommen sie durch die oben beschriebenen 

Merk- bzw. Frageposten stets in Betracht. 

� Festlegung der für den Auftrag verant-

wortlichen Personen mit entsprechenden 

Kenntnissen und Erfahrungen (Auf-

tragsorganisation) 

� Festlegung der im Arbeitsablauf einzu-

haltenden fachlicher Regeln  

� Regelmäßige und/oder anlassbezogene 

Teambesprechungen 

� Einholen von fachlichem Rat bezie-

hungsweise der Einsatz von Spezialisten 

in bedeutsamen Zweifelsfragen (Konsul-

tation) 
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� Überwachung der Auftragsausführung 

und Durchsicht von Arbeitsergebnissen 

durch Kollegen/innen, das sogenannte 

„Vier-Augen-Prinzip“  

� Prozess- bzw. auftragsbegleitende 

Qualitätssicherung, die bei gesetzli-

chen Abschlussprüfungen von kapital-

marktorientierten Unternehmen im Sinn 

von § 319a HGB zwingend ist, durch ei-

ne nicht unmittelbar mit der Auftragsaus-

führung befasste Person, und zwar an 

den wesentlichen Meilensteinen der Ar-

beitsprozesse  

� Kritische Durchsicht und Diskussion der 

Berichte bzw. Gutachten (Berichtskritik) 

� Prozesse zur Lösung von Konflikten 

aus unterschiedlichen Wertungen oder 

Auffassungen  der beteiligten Personen 

(Klärung bei Meinungsverschiedenhei-

ten)  

� Maßnahmen für einen zeitnahen Ab-

schluss der Dokumentation einschließ-

lich der zugriffsgesicherten Archivierung. 

Die prozessintegrierten QS-Maßnahmen 

entsprechen den Standards nach Ab-

schnitt 4.6. der gemeinsamen Stellungnah-

me der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) und 

des IDW über die Anforderungen an die 

Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-

praxis VO 1/2006. 

d) Unterstützende QS durch die Praxis-
organisation 

Die Maßnahmen der Praxisorganisation ent-

sprechen den Standards nach den Abschnit-

ten 4.1. bis 4.5. der gemeinsamen Stellung-

nahme der WPK und des IDW über die An-

forderungen an die Qualitätssicherung in der 

Wirtschaftsprüferpraxis VO 1/2006. 

(1) Qualitätssicherungsbereiche der 
Praxisorganisation (Überblick)  

Die dritte Ebene der Qualitätssicherung be-

trifft die Organisation der Praxis. Diese dient 

der Unterstützung der Auftragsprozesse. Sie 

ist bei unseren Mitgliedsgesellschaften da-

hingehend ausgestaltet, dass ihre Ressour-

cen so weitgehend wie möglich an den Be-

dürfnissen ihrer Mandanten ausgerichtet 

werden.  

In Anlehnung an die nationalen gesetzlichen 

(Wirtschaftsprüferordnung, Berufssatzung) 

und an die international anerkannten Stan-

dards (u.a. IFAC Code of Ethics) beruhen 

die Regelungen und Maßnahmen zur Quali-

tätssicherung in der Praxis unserer Mit-

gliedsunternehmen auf den folgenden fünf 

Säulen: 

� Beachtung und Einhaltung der Berufs-

pflichten als ethische Grundsätze 

� Ausgestaltung der Auftragsannahme im 

Besonderen 

� Fokus auf die Mitarbeiterentwicklung 

� Adäquate Gesamtplanung 

� Nachverfolgung von Beschwerden oder 

Vorwürfen. 
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(2) Beachtung und Einhaltung der Be-
rufspflichten  

Nach der Achten Gesellschaftsrechtlichen 

EU-Richtlinie, der sogenannten Abschluss-

prüferrichtlinie, müssen Abschlussprüfer an 

Berufsgrundsätze gebunden sein, die sich 

zumindest auf ihre Funktion im Sinne des öf-

fentlichen Interesses, auf ihre Integrität und 

Unparteilichkeit sowie auf ihre Fachkompe-

tenz und Gewissenhaftigkeit beziehen.  

Die Achte EU-Richtlinie ist weitgehend mit 

der Wirtschaftsprüferordnung und der Be-

rufssatzung der Wirtschaftsprüferkammer als 

die für uns maßgeblichen Berufsvorschriften 

in deutsches Recht umgesetzt worden. 

Unsere Mitgliedsgesellschaften gewährleis-

ten die Einhaltung der Berufspflichten durch 

das Design von Vorgehensmodellen (vgl. 

D.I.3.b), Seite 16) und durch die in die Ar-

beitsprozesse integrierten QS-Maßnahmen 

einerseits (vgl. D.I.3.c), Seite 17), aber auch 

durch prozessunabhängige Maßnahmen in 

der Praxisorganisation andererseits.  

Sämtliche Maßnahmen gewährleisten, dass 

alle bei den PKF Mitgliedsgesellschaften ar-

beitenden Personen ständig an die Berufs-

pflichten erinnert und zu ihrer Einhaltung 

angehalten werden. 

Zu den Maßnahmen, die prozessunabhängig 

in der Praxisorganisation die Einhaltung der 

Berufspflichten gewährleisten, zählen 

� der ständige Zugriff für jede Person in 

unseren Häusern auf die aktuellen be-

rufsrechtlichen Vorschriften 

� die schriftliche Verpflichtung der Mitar-

beiter/innen zur Beachtung und Einhal-

tung der Berufsgrundsätze bzw. -pflich-

ten 

� eine jährliche Befragung aller Personen 

bei den PKF Mitgliedsfirmen über mögli-

che finanzielle oder persönliche Bindun-

gen zu ihren Mandatsverhältnissen 

� anlassabhängige Befragungen der mit 

der Ausführung bestimmter Aufträge be-

fassten Personen.  

(3) Auftragsannahme 

Unsere Vorgehensmodelle haben bestimmte 

Verfahrensweisen bereits bei der Auftrags-

annahme und für alle Arten von Aufträgen 

darauf ausgerichtet, die Einhaltung der Be-

rufspflichten, insbesondere die Unabhängig-

keit zu gewährleisten. 

Daher holen unsere Mitgliedsgesellschaften 

schon im Vorfeld eines Angebots bzw. einer 

Auftragsannahme Informationen ein, anhand 

derer sie überprüfen, ob sie den Auftrag an-

nehmen dürfen, d.h. ob der Auftragsan-

nahme keine internationalen Vorschriften 

oder nationalen Regelungen von Gesetz 

oder Berufssatzung entgegenstehen. 

Weiterhin überprüfen unsere Mitgliedsge-

sellschaften, ob sie den Auftrag annehmen 

können, d.h. dass sie unter Berücksichti-
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gung der mit dem Auftrag verbundenen Risi-

ken eine ordnungsmäßige Abwicklung in 

sachlicher, personeller und zeitlicher Hin-

sicht gewährleisten.  

Zu den Maßnahmen zur Wahrung der Un-

abhängigkeit anlässlich der Auftragsannah-

me verweisen wir im Detail auf Seite 22 ff. 

(D.III.1.a)). 

(4) Mitarbeiterentwicklung 

Die Teams sollen genau so besetzt sein, wie 

es die Aufgabenstellung der Mandanten er-

fordert. Zum einen ist hierfür natürlich Fach-

kompetenz erforderlich, zum anderen ist ein 

besonderes Berufsverständnis nötig, das 

unsere Mitgliedsgesellschaften allen Mitar-

beitern/innen abverlangen.  

Zur Ausrichtung und Fortentwicklung der er-

forderlichen Fachkompetenz und des Be-

rufsverständnisses ergreifen unsere Mit-

gliedsgesellschaften regelmäßig die folgen-

den Maßnahmen: 

� schriftliche Verpflichtung der Mitarbei-

ter/innen zur Beachtung der Berufspflich-

ten bei der Einstellung 

� die Ausbildung, insbesondere durch 

Besuch der gemeinsamen Grundlagen-

kurse der PKF Deutschland GmbH, die 

für alle Berufsanfänger/innen im Prü-

fungswesen verpflichtend sind 

� Förderung von Berufsexamina (WP, 

StB, CISA, CISM, CPA, Fachberater 

etc.) 

� Fortbildungen, die je nach Interessen-

lage und Ausrichtung auf Branchen- 

und/oder Fachexpertisen individuell fest-

gelegt werden, und zwar durch den Be-

such von externen Seminaren und inter-

nen Fachveranstaltungen einschließlich 

der Seminarangebote und Kongresse 

der PKF Deutschland GmbH und des in-

ternationalen PKF Netzwerkes 

� Mitarbeitergespräche und -beurteilun-

gen 

� Bereitstellung aller notwendigen Fachin-

formationen durch umfassende Biblio-

theken, den Zugriff online auf interne 

oder externe Datenbanken sowie durch 

aktuelle Rundschreiben (PKF nachrich-

ten, PKF themen, PKF aktuell). 

(5) Gesamtplanungen 

Eine in personeller und sachlicher Hinsicht 

ordnungsmäßige Ausführung von Aufträgen 

sowie eine für jede Aufgabenstellung richtige 

Besetzung der Teams einschließlich gege-

benenfalls benötigter Experten erfordern 

selbstverständlich eine Abstimmung der per-

sonellen und zeitlichen Ressourcen.  

Dies erreichen unsere Mitgliedsgesellschaf-

ten im Wesentlichen im Wege der partnerge-

führten Mandantenbetreuung durch schlanke 

Teams, flache Hierarchien und kurze Wege. 

Die Abstimmungsprozesse werden durch 
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IT-geführte Werkzeuge unterstützt, die je-

derzeit über Erreichbarkeit und zeitliche Ver-

fügbarkeit der Mitarbeiter/innen informieren. 

Den einzelnen Mitgliedsgesellschaften ob-

liegt es, jeweils gesondert Regelungen zur 

Gesamtplanung zu treffen, eine kumulierte 

Gesamtplanung auf der Ebene der PKF 

Deutschland GmbH ist darüber hinaus nicht 

erforderlich. 

(6) Nachverfolgung bei Beschwerden 
oder Vorwürfen 

Unsere Mitgliedsgesellschaften sind ver-

pflichtet, jeder Beschwerde oder jedem Vor-

wurf, sei es von Mandanten, von Mitarbei-

ter/innen oder von sonstigen Dritten, nach-

zugehen, insbesondere wenn sich hieraus 

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die 

Berufspflichten ergeben. Das ist die rechtli-

che Seite.  

Für unsere Mitgliedsgesellschaften nicht 

minder bedeutsam ist das ureigene Interes-

se, Beschwerden nachzugehen, die Ursa-

chen zu verstehen, gegebenenfalls auszu-

schalten und, sofern es in ihrem Wirkungs-

bereich liegt, generelle Optimierungen zu 

finden und umzusetzen, um Beschwerden 

gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Im zeitnahen und mandantenorientierten 

Umgang mit Beschwerden zeigt sich der 

gemeinsamen Überzeugung aller Mitglieder 

nach die besondere Qualität einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, die so wie un-

sere Mitgliedsunternehmen eng und dauer-

haft mit einer vor allem mittelständisch ge-

prägten Mandantschaft zusammenarbeitet 

und die in besonderer Weise vom Vertrau-

ensverhältnis zu diesen Mandanten lebt. 

Unsere Mitgliedsgesellschaften haben daher 

vorgesehen, dass ihre Mitarbeiter/innen sich 

entweder unmittelbar an die für sie zustän-

digen Partner/innen oder, in anonymisierter 

Form, an die für die Qualitätssicherung ver-

antwortlichen Partner/innen wenden können. 

Jeder Art von Beschwerde oder Vorwurf wird 

nachgegangen. Auch hierbei profitieren un-

sere Mitgliedsgesellschaften von ihren fla-

chen Hierarchien, kurzen Kommunikations-

wegen und von einer Kultur, die Eigenver-

antwortung, Kooperation und Offenheit un-

tereinander bewusst wertschätzt und fördert. 

4. Überprüfungen der Qualitätssiche-
rungssysteme 

Die in Hinblick auf das Tätigkeitsangebot 

unserer Mitgliedsgesellschaften angemes-

sene Ausgestaltung unserer Regelungen 

und Maßnahmen zur Qualitätssicherung so-

wie deren wirksame Überwachung und 

Durchsetzung werden regelmäßig von inter-

nen oder externen Sachverständigen über-

prüft.  

Hierzu gehören jährliche interne Nach-

schauen, im Drei-Jahres-Turnus sogenannte 

Interoffice-Reviews durch Partner/innen aus 

anderen Büros unseres PKF Netzwerkes im 

Auftrag der PKF Deutschland GmbH, die 
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gesetzlich vorgeschriebene externe Quali-

tätskontrolle nach § 57a WPO und anlassun-

abhängige Sonderuntersuchungen der Be-

rufsaufsicht nach § 62b WPO. 

 

II. Erklärung zur Durchsetzung des Qualitätssicherungssystems 

Auf der Grundlage der uns gegenüber abge-

gebenen Bestätigungen durch die Mitglieds-

gesellschaften, erklären wir, dass unsere 

Mitgliedsunternehmen, soweit sie Aufträge 

durch die PKF Deutschland GmbH als Auf-

tragnehmer ausgeführt haben, im Geschäfts-

jahr 2010 in allen wesentlichen Belangen die 

unter Abschnitt D.I. beschriebenen Regelun-

gen der Qualitätssicherungssysteme ein-

gehalten bzw. dass sie die beschriebenen 

Maßnahmen ergriffen haben und dass sie 

die Einhaltung der gesetzlichen und sat-

zungsmäßigen Vorgaben durch das Quali-

tätssicherungssystem kontrolliert haben. 

 
III. Angaben zu einzelnen Elementen der Qualitätssicherungssysteme 

1. Berufspflichten: Angaben zur Unab-
hängigkeit 

a) Erklärungen über die Maßnahmen zur 
Wahrung der Unabhängigkeit 

Anlassbezogene und anlassunabhängige 
Maßnahmen 

Die Mitgliedsgesellschaften der PKF 

Deutschland GmbH haben, soweit sie Auf-

träge durch die PKF Deutschland GmbH als 

Auftragnehmer ausgeführt haben, im Ge-

schäftsjahr 2010 zu Prüfungen und Erstat-

tungen von Gutachten im Sinn von Teil 2 der 

Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und ver-

eidigte Buchprüfer sowohl anlassbezogene 

als auch anlassunabhängige Maßnahmen 

zur Wahrung der Unabhängigkeit ausge-

führt.  

Auftragsannahme bzw. -fortführung 

Die auf die Angebotsabgabe oder Auftrags-

annahme bezogenen Maßnahmen werden 

grundsätzlich bei allen Prüfungen und Gut-

achten und mit dem unter D.I.3.d)(3) 

(Seite 19) dargelegten Verfahren zur Auf-

tragsannahme ausgeführt: Überprüfung, ob 

ein Auftrag vorschriftsmäßig ausgeführt 

werden darf und, unter Abwägung von Risi-

ken und zur Gewährleistung der Ordnungs-

mäßigkeit, ausgeführt werden kann. 

Erstmalige Auftragsannahme 

Bei der erstmaligen Beauftragung durch ei-

nen Mandanten werden zusätzliche Maß-

nahmen ergriffen. Hierzu gehören:  

� das Einholen der Zustimmung zur Man-

datsannahme bei allen Partnern/innen 
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bzw. Gesellschaftern des Mitgliedsunter-

nehmens, und zwar unter Angabe von 

gegebenenfalls persönlichen, verwandt-

schaftlichen oder geschäftlichen Bezie-

hungen und mit der Bestätigung über 

das Nichtbestehen finanzieller Interes-

sen einschließlich gesellschaftsrechtli-

cher Beziehungen  

� das Überprüfen auf ein möglicherweise 

schon bestehendes Mandatsverhältnis 

mit einem anderen Mitglied des deut-

schen PKF Netzwerks, um eine Besorg-

nis der Befangenheit zu vermeiden 

� das Einstellen des neuen Mandats und 

des Auftrags in eine Conflict of Interest 

(CoI) Datenbank, auf die alle Part-

ner/innen der Mitgliedsunternehmen des 

deutschen PKF Netzwerks Zugriff haben 

und aus der bei Veränderungen automa-

tisch elektronische Nachrichten an die 

Letzteren versendet werden.  

Prüfungen oder Erstattungen von Gut-
achten 

Wenn es sich bei einer Angebotsabgabe 

oder Auftragsannahme um eine Beauftra-

gung zu einer Prüfung oder zu einem Gut-

achten im Sinn von Teil 2 der Berufssatzung 

handelt, werden bei diesem Anlass die fol-

genden Maßnahmen zusätzlich durchge-

führt: 

� das Überprüfen, ob die Voraussetzungen 

aus der erstmaligen Beauftragung noch 

vorliegen 

� das Überprüfen auf mögliche Aus-

schluss- und Befangenheitsgründe ein-

schließlich Eigeninteresse, Selbstprü-

fung, Interessenvertretung oder persönli-

che Vertrautheit im Sinne der Berufssat-

zung  

� die Bestätigung über das Nichtbestehen 

der Ausschluss- oder Befangenheits-

gründe durch die Mitglieder des Auf-

tragsteams im Rahmen der Auftragspla-

nung.  

Abschlussprüfungen 

Bei der Angebotsabgabe oder Auftragsan-

nahme für eine Abschlussprüfung überprü-

fen unsere Mitgliedsunternehmen zusätzlich 

auch, ob dieser keine Ausschlussgründe 

nach § 319 HGB entgegenstehen.  

Abschlussprüfungen bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse 

Bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 

(vgl., B.II., Seite 2) überprüfen die Mitglieds-

unternehmen im Rahmen der Angebotsab-

gabe bzw. Auftragsannahme zusätzlich, ob 

dieser keine besonderen Ausschlussgründe 

nach § 319a HGB entgegenstehen.  

Abschlussprüfungen mit Auslandsbezug 

Wenn es sich schließlich bei einer Ange-

botsabgabe oder Auftragsannahme um eine 

Beauftragung zu einer Abschlussprüfung 

handelt und wenn das Unternehmen Gesell-

schafter im Ausland hat, ein Unternehmen 

von öffentlichem Interesse im Sinne des 
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deutschen Handelsrechts (vgl. B.II., Seite 2) 

oder nach internationalen Regeln („Audit“ 

i.S.d. IFAC) ist, bedeutsames Fremdkapital 

(Lending) oder Eigenkapital (Investment) 

aus dem Ausland erhält oder erhalten hat 

oder ausländische Kapitalmarktregeln zu 

beachten hat, dann erfolgt zusätzlich die 

Überprüfung einer möglichen Besorgnis der 

Befangenheit (Conflict of Interest) im Rah-

men des internationalen PKF Netzwerks.  

Dabei wird das Mandat in eine CoI-

Datenbank von PKF International eingestellt, 

auf die alle Partner/innen der Mitgliedsun-

ternehmen des internationalen PKF Netz-

werks Zugriff haben 

Vorzeitige Auftragsbeendigung 

Sollten im Verlauf einer Auftragsausführung 

unvorhergesehene Tatsachen oder Umstän-

de eintreten oder bekannt werden, die zur 

Ablehnung des Auftrages hätten führen 

müssen so sind Wirtschaftsprüfer gesetzlich 

verpflichtet, das Auftragsverhältnis vorzeitig 

zu beenden. 

Das ist insbesondere der Fall, wenn die Vor-

aussetzungen zur Gewährleistung der Un-

abhängigkeit für Prüfungen und Gutachten 

als nicht mehr gegeben angesehen werden 

müssen. Bei Abschlussprüfungen besteht 

dann auch die Pflicht, die Wirtschaftsprüfer-

kammer unverzüglich und mit schriftlicher 

Begründung hierüber zu unterrichten (§ 318 

Abs. 8 HGB).  

Die Hilfsmittel in unseren Vorgehensmodel-

len (vgl. D.I.3.b), Seite 16) beinhalten pro-

zessintegriert auch solche Merk- bzw. Fra-

geposten (vgl. D.I.3.c), Seite 17), durch wel-

che diese gesetzlichen Verpflichtungen Be-

achtung finden.  

Anlassunabhängige Bestätigungen 

Als anlassunabhängige Maßnahmen zur 

Wahrung der Unabhängigkeit sind installiert: 

� das jährliche Einholen einer Bestätigung 

von allen in den Mitgliedsunternehmen 

jeweils arbeitenden Personen, und zwar 

zur Unabhängigkeit und verbunden mit 

der Aufforderung, eine mögliche Besorg-

nis der Befangenheit zu melden sowie 

� die schriftliche Verpflichtung bei Neuein-

stellungen, die Berufsgrundsätze zu be-

achten und einzuhalten. 

b) Grundlagen der Vergütung von Or-
ganmitgliedern und leitenden Ange-
stellten  

Organe der PKF Deutschland GmbH sind 

die Gesellschafterversammlung sowie die 

von dieser gewählte Geschäftsführung. Die 

Geschäftsführung erhält keine Vergütung.  

Die PKF Deutschland GmbH beschäftigt als 

Gemeinschaftsunternehmen der deutschen 

PKF Netzwerkpartner selbst keine Berufs-

träger, sondern wickelt ihre Aufträge über 

die Mitgliedsgesellschaften ab. Diese stellen 

die erforderlichen Ressourcen und das Per-

sonal, die hierfür als Vergütung aus solchen 
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Aufträgen das vereinbarte Honorar unter 

Abzug einer durch die Gesellschafterver-

sammlung festgelegten Pauschale als Haf-

tungsvergütung für die PKF Deutschland 

GmbH erhalten. Die an eine Mitgliedsgesell-

schaft gezahlte Summe bildet keine Grund-

lage für die Vergütung des zur Verfügung 

gestellten Personals. 

c) Bestätigung der internen Überprü-
fungen zur Unabhängigkeit 

Wir bestätigen, dass die Gesellschafter der 

PKF Deutschland GmbH in ihren Praxen je-

weils interne Überprüfungen zur Einhaltung 

der Unabhängigkeitsanforderungen vorge-

nommen haben. 

2. Mitarbeiterentwicklung: Erklärung zur 
Erfüllung der Fortbildungspflichten 

Wir haben für das Geschäftsjahr 2010 von 

allen Mitgliedsunternehmen (Gesellschafter 

der PKF Deutschland GmbH) eine Bestäti-

gung erhalten, dass bei ihnen eine Überwa-

chung für alle Partner/innen und Mitarbei-

ter/innen hinsichtlich der Erfüllung ihrer 

Fortbildungspflichten erfolgt ist. 

 

IV. Ausstellungsdatum der letzten Teilnahmebescheinigung an der gesetzlichen  
Qualitätskontrolle 

Die Bescheinigung über die Teilnahme am 

System der Qualitätskontrolle nach § 57 a 

Abs. 6 Satz 7 WPO ist der PKF Deutschland 

GmbH von der Kommission für Qualitätskon-

trolle bei der Wirtschaftsprüferkammer Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts, Berlin, am 

17. Februar 2009 ausgestellt worden. Die 

Bescheinigung ist bis zum 14. Februar 2012 

befristet. 

Wir haben am 26. Januar 2011 der WPK 

mitgeteilt, dass wir die Durchführung einer 

erneuten gesetzlichen Qualitätskontrolle be-

reits beauftragt haben. 
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E. NACHHALTIGKEITSBERICHT

Mit dem sogenannten Brundland-Bericht der 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 

wurde Nachhaltigkeit als eine Eigenschaft 

für eine Gesellschaft definiert, deren Hand-

lungsweisen für zukünftige Generationen 

nicht deren Möglichkeiten gefährden, ihre 

eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ih-

ren Lebensstil zu wählen.  

Was nun eine Dienstleistung von Wirt-

schaftsprüfungsunternehmen mit Nachhal-

tigkeit zu tun hat, dieser Frage ist in 2001 

The Prince of Wales International Business 

Leaders Forum (IBLF) nachgegangen. Da-

nach tragen auch Wirtschaftsprüfungsunter-

nehmen, die nach transparenten Regeln und 

ethischen Werten handeln, eine wesentliche 

und wichtige Rolle für die Nachhaltigkeit von 

Entwicklungen in ökonomischen, ökologi-

schen und gesellschaftlichen Bereichen.  

Diese Rolle üben Wirtschaftsprüfungsunter-

nehmen durch das Übertragen von Wissen 

und von gesicherten Informationen für funk-

tionierende und faire Märkte aus, und zwar 

im Wesentlichen über zwei Wege: Mitarbei-

ter/innen und Mandanten.  

Durch die Maßnahmen zu der Mitarbeiter-

entwicklung (Seiten 11 und 20) werden 

grundlegende ethische Werte und das Wis-

sen vermittelt, das benötigt wird, um unse-

ren Mandanten bei der Umsetzung der an 

sie durch ihr wirtschaftliches, ökologisches 

und gesellschaftliches Umfeld jeweils ge-

stellten Anforderungen und Risikoabwägun-

gen zu helfen.  

Mit der Art und Weise der Ausführung unse-

rer Prüfungs- und Beratungsleistungen wol-

len wir dazu beitragen, dass das benötigte 

Wissen für gute Unternehmensführung (Go-

vernance), für nachhaltige Geschäftsprozes-

se und für effiziente Steuerungssysteme, die 

dem fairen Wettbewerb auf funktionierenden 

Märkten dienen, und dass das benötigte 

Wissen zur Vermeidung entgegenstehender 

Risiken in die Unternehmen unserer Man-

danten getragen werden. 

*** 

Hamburg, den 31. März 2011   PKF Deutschland GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

                                         

 
  

Dr. Ellerich 
Wirtschaftsprüfer  

Dr. Fischer 
Wirtschaftsprüfer  

Warlich 
Wirtschaftsprüferin 
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